
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 34 (1918)

Heft: 23

Artikel: Grenzabstand, Gebäudeabstand und Gebäudehöhe [Schluss]

Autor: E.K.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580995

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580995
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


222 3n»f!t. fdjtottj. fmntitt». >&cttnng („äfleifterbtatt") Br. "23

werben baburcß bie Bangierarbeiten gang bebeutenb er=

fcßroert. ®ie Btanöoer muffen fid) eben mit benjmei
nod) intaften ©eleifen begnügen unb bie golge ift öfteres
unb längeres ©cßließen ber Karrieren.

®te non bcv ©eutetnbc Biel erbauten ïôoïjnungcn,
fünfzig an ber 3ußß gehen ifjrer Bottenbung entgegen.
3)ie -ffäuferreiße mad)t areßiteftonifd) einen recht gefälligen
©inbrud. 9lucß bie innere ©inrießtung geigt, baß man
eS troß ber ßnappßeit ber Blittel oerftanben hat, etwaS

BecßteS 51t feßaffen. ®ie 5öoßnungen finb grtr fpälfte
jmei= unb pr anbern breijimmrig unb werben praftifcß
eingerichtet. ©0 tonnte glüdlicßerweife baS Sfafernen=

hafte oermieben werben.

©in neues (oauptpoftgebnubc in Bitrgöorf. $ie
ftäbtifche freifinnig-'bemofratifche ißartei will in 93erbin=

bung mit ben Beßörben unb anbern Bereinen bie $reiS=

poftbirettion erfueßen, in Burgborf ein neues £>auptpoft=
gebäube p erftetlen. ®ie Berßältniffe im alten ißoft=
gebäube finb berart mißlich, baß ein neues ©ebäube

bringenbftcs BebürfniS ift.
Bauliches auS ©haut. 2>ie ©enteinbe befdffoß, im

alten © cß u I ß a u S ob ber Stanjtei eine »ierjimmrige
Bßoßnung einzubauen, woju fie bem ©inwohnerrat einen
fêrebit non ffr. 10,000 bewilligte mit ber SSeiterung,
wenn möglich gleichzeitig bie 9tbortanlage unb baS

©tiegenßauS neu p erftelten.

Bauliches attS guchtuil (©olothurn). ®er gewaltige
Beubau ber 9ttoberna=9Berfe 91.=©, geht feiner Boßbau=
Botlenbung entgegen unb zunfeßen ihm unb ber Dltner=
littie wirb eifrig an ben gunbamenten ber umfangreichen
gabrü'antagen ber ©eintilla 91.=©. gearbeitet, für bie

ber ©eleifeanfcßluß bereits erftettt ift. 3urpit haben bie

BunbeSbaßnen bie ißläne aufgelegt für eine ©traßen=
Unterführung unb für einen ißer fo nenbitrd)gang, beren

©rftellung im fjptereffe ber fieberen 91bwidlung be§ immer
mehr zuneßmenben Berl'eßreS bringenb geboten ift.

3cugljanS6au in ©t. ©allen. ®er BegierungSrat
hat bem ©roßen Bate eine Borlage über bie ©rftellung
eines 3eugßaufeS auf ber ^reuzbleicße in ©t. ©allen
im Sloftenooranfcßlag oon 473,000 ffr. eingereicht.

Bauliches auS SBattwil (@t. ©allen). $er zuneß=
menbe SBoßnungSmangel, fowie bie ftetige Bergrößerung
ihrer gabrifanlagen haben bie girma ^eberlein & ©ie.
91.=©. oeranlaßt, auf ihrem 9lreal zmifeßen ber Bing=
ftraße unb bem Bietftein (ehemalige Büßlifcße Siegern
feßaft) bie ©rftellung oon Beamte n 2öoßnßäufern
an bie fpanb ju nehmen. ®aS großzügige ißrojeft fieht
10 ©ebäulid)teiten oor; mit ber 91ufftellung ber Bau=
oifiere ift bereits begonnen worben unb fo bürfte baS

aufblüßenbe SBattmil im ®orfbereicß balb p einem neuen
Quartier fommen. ®ie üßläne, bie oerfeßiebene £>äufer=

gruppen mit auSgebel)nten Buß= unb 3iergarten=9lnlagen
aufweifen, wirfen äußerft günftig; fie entftammen ber
9lrcßiteftur=girma oon 3^öler & Dalmer in ©t. ©allen,
bie zugleich auch ^ Bauleitung übernommen hat.

Bei biefer ©elegenheit fei auch mitgeteilt, baß bie

girma fpeberlein & ©ie. 91.=©. bie große 9lu=£iegenfd)aft
uoit 91. 3^üer§ ©rben f'äuflid) erworben hat- ®ie ge=

plante ffabrifanlage ber neugegrünbeten Sentit 91. ©.
iSattmil wirb fomit bort nicht zur 91uSfüßrung gelangen.

©er Bau einer neuen Crgel in ber reformierten
Älircße in Baben (91argau) fteßt oor ber Bollenbung.
®aS gnftrument, ein ©er! ber ffirma ©oll & ©0.,
Sttzern, enthält 48 Begifter mit inSgefamt 3186 pfeifen
nebft brei BranSmiffiouen, oerteilt auf brei Blanuale
unb ba§ ißebal. ©pielart unb 91nfpracße finb oon ßöcßfter
©enauigl'eit, ban! ber im ffnftrumente eigenS angebraten
BräzifionSftationen. ®iefe Orgel ift ba§ britte, mit biefen
Borrichtungen oerfehene SSer'f in ber ©eßmeiz-

©renjofiftûnii,
SeBöuiieüüftttnii unb ©ebäuiiepe.
(Slorrefponbenz.) (Schluß)

Bei Schaffung ber neuen Bauoorfdfriften 00m ffah^
1913 zog man biefe unangenehmen ©rfalfrungen znnuße,
inbem man einerfeitS bie Beftimmung ber „ntaßgebenben
©ebäubehöhe" genauer faßte, anberfeitS ben ©runbfatj
aufftellte, baß in ben äußern Baugebieten größere Bait=

abftänbe einzuhalten finb unb baß inSbefonbere jeber

auf feinem eigenen ©runbftüd für ben ber fphe feines

§aufe§ entfpredjenben ©renz= be,,w. ©ebäubeabftanb zff

forgen hat. Söegen ben nad) ber Bauorbnung oon 1905

beftehenben Heineren Bauabftänben waren „ftbergangS=
beftimmungen" oorgufehen, bie ben neuen Bauherrn ba=

oor fchüßten, baß er für feinen Benbau neben beut oer=

meßtten Ébftanb für ba§ eigene fpauS auch noch baS 9Rebr=

maß für baS befteßenbe BacßbarhauS einhalten mußte.

©0 heißen bie Beftimmungen über bie gefeßtoffene
unb offene Bauart:

1. ffm ©ebiet 1 wirb gefcßloffen gebaut; bemgemäß

finb bie ©ebäube unmittelbar an ber Bacßbargrenz«
aufzuführen.

2. 3m ©ebiet mit gefcßloffener Bauweife bürfen nur
bann ©eitenfaffaben erric£)tet werben, wenn ber für baS

Baugebiet II geforberte ©ebäubeabftanb eingehalten wirb.
3n folcßen ffällen ßat ber offen Bauenbe bafür aitfza=

fommen, baß bureß bie Branbmauern ber Bacßbargebäube
baS ©traßenbilb nidjt oerunftaltet wirb.

3. 2öo beim ^nfrafttreten biefer Bauoorfcßriften im
©ebiet 1 auf bem Bad)bargrunbftücE bereits ein ©ebäube

fteßt ober in 91uSführung begriffen ift, baS gegen bie

©renze ßöcßftenS bie im 91rtifel über fünfter geforberten
ffenfterflä^e ßat (notwenbige fyenfter), muß in ber Beget

offen gebaut werben.
4. Bei gefcßloffener Bauweife finb bie feittießen Um=

faffungSwänbe als Branbmauern zu erftetlen unb, fofertt
oorauSficßtlid) nießt gebaut wirb, auf SSeifung ber Bau=
potizeibeßörbe auSzugeftalten. (@S bürfen Öffnungen,
©efimfe, ®acßoorfprünge angebracht fein, fofern ber 91n=

ftößer znftimmt; beim 3nfamtnenbau finb bie Öffnungen

p fcßließen, bie ©efimfe, ®acßoorfprünge ufw. zu ent=

fernen. Qn allen gälten müffen freifteßenbe Branb=
mauerffäcßen oerpußt unb mit gefälligem 91nftricß ober
entfpredjenber Bepftanzung oerfeßen fein, entfprecßenb
bem übrigen 91nftricß beS ©ebäubeS.)

5. 3n ben ©ebieten II unb III muß offen gebaut
werben; eS finb aber aueß ®oppel= unb breifaeße Käufer
geftattet.

6. Qn ben Baugebieten II unb III ift bie 91nlage
oon äßoßnquartieren mit ©ruppen= ober Beißenßäufern
geftattet, fofern bie 9luSfüßrung etncS größern Quartiers,
naeß einheitlichem ÜberbauungSplan, nötigenfalls mit be=

fonberen Bauoorfcßriften, ftattfinbet unb baS ganze 9Boßn=
quartier aitcß in äftßetifcßer ^infießt naeß außen einßeit-
ließ unb gefällig auSgeftaltet wirb. ©ruppen= unb Beißen--
ßäufer finb ftetS als ©inßeit gleichzeitig zu bauen.

7. Sßenn immer möglicß, füllen in anfteigenbem @e=

länbe beS BaugebieteS lil bie Käufer fo geftellt werben,
baß fie in ber Borb=©übricßtung nießt unmittelbar ßinter=
einanber zu fteßen fommen, fobaß jebern ©ebäube Be=

fonnung unb 9(uSficßt möglicßft gewaßrt bleiben.

©cfiäuöcabftanii unb ©renzabftanb.

a) gür bewohnte ©ebäube gilt:
1. Bei offener Bauweife muß ber ©renzabftanb minbe=

ftenS brei 3eßntel ber ,ß>öße beS zu erftellenben ©ebäubeS
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werden dadurch die Rangierarbeiten ganz bedeutend er-
schwert. Die Manöver müssen sich eben mit den zwei
noch intakten Geleisen begnügen und die Folge ist öfteres
und längeres Schließen der Barrieren.

Die von der Gemeinde Biel erbauten Wohnungen,
fünfzig an der Zahl, gehen ihrer Vollendung entgegen.
Die Häuserreihe macht architektonisch einen recht gefälligen
Eindruck. Auch die innere Einrichtung zeigt, daß man
es trotz der Knappheit der Mittel verstanden hat, etwas
Rechtes zu schaffen. Die Wohnungen sind zur Hälfte
zwei- und zur andern dreizimmrig und werden praktisch
eingerichtet. So konnte glücklicherweise das Kasernen-
hafte vermieden werden.

Ein neues Hauptpostgebände in Burgdorf. Die
städtische freisinnig-demokratische Partei will in Verbin-
dung mit den Behörden und andern Vereinen die Kreis-
postdirektion ersuchen, in Burgdorf ein neues Hauptpost-
gebäude zu erstellen. Die Verhältnisse im alten Post-
gebäude sind derart mißlich, daß ein neues Gebäude

dringendstes Bedürfnis ist.

Bauliches aus Cham. Die Gemeinde beschloß, im
alten Schulhaus ob der Kanzlei eine vierzimmrige
Wohnung einzubauen, wozu sie dem Einwohnerrat einen
Kredit von Fu 10,000 bewilligte mit der Weiterung,
wenn möglich gleichzeitig die Abortanlage und das

Stiegenhaus neu zu erstellen.

Bauliches aus Zuchwil (Solothurn). Der gewaltige
Neubau der Moderna-Werke A.-G. geht seiner Rohbau-
Vollendung entgegen und zwischen ihm und der Oltner-
linie wird eifrig an den Fundamenten der umfangreichen
Fabrikanlagen der Scintilla A.-G. gearbeitet, für die

der Geleiseanschluß bereits erstellt ist. Zurzeit haben die

Bundesbahnen die Pläne aufgelegt für eine Straßen-
Unterführung und für einen Personendurchgang, deren

Erstellung im Interesse der sicheren Abwicklung des immer
mehr zunehmenden Verkehres dringend geboten ist.

Zeughausbau in St. Gallen. Der Regierungsrat
hat dem Großen Rate eine Vorlage über die Erstellung
eines Zeughauses auf der Kreuzbleiche in St. Gallen
im Kostenvoranschlag von 473,000 Fr. eingereicht.

Bauliches aus Wattwil (St. Gallen). Der zuneh-
inende Wohnungsmangel, sowie die stetige Vergrößerung
ihrer Fabrikanlagen haben die Firma Heberlein â Cie.
A.-G. veranlaßt, auf ihrem Areal zwischen der Ring-
straße und dem Rietstein (ehemalige Nüßlische Liegen-
schaft) die Erstellung von Beamten-Wohnhäusern
an die Hand zu nehmen. Das großzügige Projekt sieht
10 Gebäulichkeiten vor; mit der Aufstellung der Bau-
visiere ist bereits begonnen worden und so dürfte das
aufblühende Wattwil in: Dorfbereich bald zu einem neuen
Quartier kommen. Die Pläne, die verschiedene Häuser-
gruppen mit ausgedehnten Nutz- und Ziergarten-Anlagen
aufweisen, wirken äußerst günstig; sie entstammen der
Architektur-Firma von Ziegler à Balmer iu St. Gallen,
die zugleich auch die Bauleitung übernommen hat.

Bei dieser Gelegenheit sei auch mitgeteilt, daß die

Firma Heberlein A Cie. A.-G. die große Au-Liegenschaft
von A. Zellers Erben käuflich erworben hat. Die ge-
plante Fabrikanlage der neugegründeten Textil A.-G.
Wattwil wird somit dort nicht zur Ausführung gelangen.

Der Bau einer neuen Orgel in der reformierten
Kirche in Baden (Aargau) steht vor der Vollendung.
Das Instrument, ein Werk der Firma G oll à Co.,
Luzern, enthält 48 Register mit insgesamt 3186 Pfeifen
nebst drei Transmissionen, verteilt auf drei Manuale
und das Pedal. Spielart und Ansprache sind von höchster
Genauigkeit, dank der im Instrumente eigens angebrachten
Präzisionsstationen. Diese Orgel ist das dritte, mit diesen
Vorrichtungen versehene Werk in der Schweiz.

GrenMand.
GeMdcabftmd und Gelludehöhe.
(Korrespondenz.) «Schlich.)

Bei Schaffung der neuen Bauvorschriften vom Jahre
1913 zog man diese unangenehmen Erfahrungen zunutze,

indem man einerseits die Bestimmung der „maßgebenden
Gebäudehöhe" genauer faßte, anderseits den Grundsatz

aufstellte, daß in den äußern Baugebieten größere Bau-
abstände einzuhalten sind und daß insbesondere jeder

auf seinem eigenen Grundstück für den der Höhe seines

Hauses entsprechenden Grenz- be,w. Gebäudeabstand zu

sorgen hat. Wegen den nach der Bauordnung von 1905

bestehenden kleineren Bauabständen waren „Übergangs-
bestimmungen" vorzusehen, die den neuen Bauherrn da-

vor schützten, daß er für seinen Neubau neben dem ver-

mehrten Abstand für das eigene Haus auch noch das Mehr-
maß für das bestehende Nachbarhaus einhalten mußte.

So heißen die Bestimmungen über die geschlossene
und offene Banart:

1. Im Gebiet I wird geschlossen gebaut; demgemäß

sind die Gebäude unmittelbar an der Nachbargrenze
aufzuführen.

2. Im Gebiet mit geschlossener Bauweise dürfen nur
dann Seitenfassaden errichtet werden, wenn der für das

Baugebiet II geforderte Gebäudeabstand eingehalten wird.

In solchen Fällen hat der offen Bauende dafür aufzu-
kommen, daß durch die Brandmauern der Nachbargebäude
das Straßenbild nicht verunstaltet wird.

3. Wo beim Inkrafttreten dieser Bauvorschriften im
Gebiet 1 auf dem Nachbargrundstück bereits ein Gebäude

steht oder in Ausführung begriffen ist, das gegen die

Grenze höchstens die im Artikel über Fenster geforderten
Fensterfläche hat (notwendige Fenster), muß in der Regel

offen gebaut werden.
4. Bei geschlossener Bauweise sind die seitlichen Um-

fassungswände als Brandmauern zu erstellen und, sosern
voraussichtlich nicht gebaut wird, auf Weisung der Bau-
Polizeibehörde auszugestalten. (Es dürfen Öffnungen,
Gesimse, Dachvorsprünge angebracht sein, sofern der An-
stößer zustimmt; beim Zusammenbau sind die Öffnungen
zu schließen, die Gesimse, Dachvorsprünge usw. zu ent-

fernen. In allen Fällen müssen freistehende Brand-
mauerstächen verputzt und mit gefälligem Anstrich oder
entsprechender Bepslanzung versehen sein, entsprechend
dem übrigen Anstrich des Gebäudes.)

5. In den Gebieten II und III muß offen gebaut
werden; es sind aber auch Doppel- und dreifache Häuser
gestattet.

6. In den Baugebieten II und III ist die Anlage
von Wohnquartieren mit Gruppen- oder Reihenhäusern
gestattet, sofern die Ausführung eines größern Quartiers,
nach einheitlichem Überbauungsplan, nötigenfalls mit be-

sonderen Bauvorschriften, stattfindet und das ganze Wohn-
quartier auch in ästhetischer Hinsicht nach außen einheit-
lich und gefällig ausgestaltet wird. Gruppen- und Reihen-
Häuser sind stets als Einheit gleichzeitig zu bauen.

7. Wenn immer möglich, sollen in ansteigendem Ge-
lände des Baugebietes III die Häuser so gestellt werden,
daß sie in der Nord-Südrichtung nicht unmittelbar hinter-
einander zu stehen kommen, sodaß jedem Gebäude Be-
sonnung und Aussicht möglichst gewahrt bleiben.

Gebäudeabstand und Grenzabstand.

n) Für bewohnte Gebäude gilt:
1. Bei offener Bauweise muß der Grenzabstand minde-

stens drei Zehntel der Höhe des zu erstellenden Gebäudes
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betragen, jebod) roenigfienâ 3 Steter (im ©ebiet III
®enigften§ 4 n ®er ©renpbftanb barf nur bann
Heiner (ein, menn trophein ber erforbertidje ©ebäube»
«öftanb gefiebert ift.

2. Söei offener Sautoeife muff ber ©ebäubeabftanb
jninbeftenS brei f)ef)ntel ber Summe beiber ©ebäube»
9öf)en, jebod)minbeftenS 6 m (in ©ebiet III menigftenS
" " betragen; babei mirb bie ©ebäubetjötje in ©ebiet I
unb II wenigftenS 10 m, in ©ebiet III wenigftenS 13V»- m
angerechnet.

©übfeite

ttfdjer 2trt nicht bagegen fpred)en, t'ann ber tteine ©e»
meinberat eine Abweichung in ber Entfernung geftatten.
Onêbefonbere ïônnen biefenigen Läuferreihen,' bie gegen»
roärtig bttrd) fogenannte feuergäf?d)en, burch Q3ac£)=

laufe ufro. getrennt finb, berüeffid^tigt merben. (]n ber
Sieget muff bei biefen ber Sauabftanb minbeftenS 3 m,
bep. 1,50 nr non ber SJiitte gemeffen, betragen.

5. ®ie ©rftetlung non ©haleté in Lochau (big pm
1. Stod maffio) ift geftattet bei einem ©ebäubeabftanb non
wenigftenS 10 m ober einem ©renpbftanb uoit wenig»

titg 1

Oftfeite

SOtafsgebenbe ßöfte: 11,20 m SJÎafigebeiibe §öf)e: 11,20 m

'îtObilbuug 2
Sîorbfeite

'
SEBeftfcitc

7 80
3Jîahgebenbe $öf)e: 8,20 -f- 12,10 m

3. SBo beim Qnïrafttreten biefer Sauoorfchriften auf
peni Siaci)bargrunbftüd bereits ein ©ebäube fleht ober

ja Ausführung begriffen ift, genügt für ein pfünftigeS
^bäube bie ©inljaliung eines ©renpbftanbeS oon bret
phiitet ber Löhe be§ neuen ©ebäubeS, auch menu babei

Reinerer all im oortjergehenben Abfat) geforberter
_ye6äubeabftanb (ich ergibt; e§ finb jebod) SJiinbeftabftänbe

an 3 m bejm. 4 m einphalten. $ür ba§ beftehenbe

af r begonnene ©ebäube ïommt babei ein Abftanb tu

•JOirechnung, ber einem SSiertel ber ©ebaubetphe entfpridjt,
wenigstens 3 m beträgt,

c
4. (jn Ausnahmefällen, j. S. in alten Ouartteren

ft, ar um eine Überbauung ober ein Umbau nach biefen

aRfht'iften nicfjt möglich ift unb anbere ©rünbe prioat=
etlicher, gefunbheitii<her, feuerpolijeilidjer ober äfthe=

Aîafigebenbe Lötje: ^ (8,20 + 7,40) + ~ (^2 _j_ 370)

7,80 + 3,25 11,05 m

ftenS 7 m bep>. 6 m unb unter ber Sebingung einer
arc£)iteftonifct) RübfdRen ®urd)bitbung ber äufjern ©eftatt.
®er ©renpbftanb barf nur bann Reiner fein, menn
trotjbem ber ©ebäubeabftanb oon 10 m gefiebert ift.

6. ©in altfättigeS 9)M)rmaf; an ©ebäubeabftänben
fättt auf biejenige SiegenfdRaft, -auf ber bie betreffenben
Sauten erftettt toerben, fobafj ber anftofjenbe Siad)bar
nid)t mehr als bie im erften Abfat) geforberten ©renft»
abftänbe einphalten hat-

b) (für Lintergebäube gilt:
1. Semolpte Linter» ober Slebengebäube haben bc=

güglich Abftanb, Löhe ufw. bie gleichen Seftimmungen
einphalten roie Lauptgebäube.

2. Unbemohnte Linter» ober Siebengebäube müffen
non Lauptgebäuben ober oon aitbern unbewohnten Linter»

r=r C3
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betragen, jedoch wenigstens 3 Meter (im Gebiet III
Wenigstens 4 n Der Grenzabstand darf nur dann
ueiner sein, wenn trotzdem der erforderliche Gebäude-
abstand gesichert ist.

2. Bei ostener Bauweise muß der Gebäudeabstand
mindestens drei Zehntel der Summe beider Gebäude-
bähen, jedoch nnndestens 6 m (in Gebiet III wenigstens
3 n betragen; dabei wird die Gebäudehöhe in Gebiet I
Und l l wenigstens 1l> m, in Gebiet III wenigstens 13'/s m
angerechnet.

Südseite

tlscher Art mcht dagegen sprechen, kann der Kleine Ge-
memderat eine Abweichung in der Entfernung gestatten.
Insbesondere können diejenigen Häuserreihen/ die gegen-
wärtig durch sogenannte Feuergäßchen, durch Bach-
lciufe usw. getrennt sind, berücksichtigt werden. In der
Regel muß bei diesen der Bauabstand mindestens 3 in,
bezw. 1,50 m von der Mitte geinessen, betragen.

5. Die Erstellung von Chalets in Holzbau (bis zum
1. Stock massiv) ist gestattet bei einem Gebäudeabstand von
wenigstens 10 m oder einem Grenzabstand von wenig-

mg I
Ostseite

Maßgebende Höhe: 11,20 m Maßgebende Höhe: 11,20 m

Abbildung Ä
Nordseite

'
Westseite

Maßgebende Höhe: 8,20 -st- 12,10 m

3. Wo beim Inkrafttreten dieser Bauvorschriften auf
ui Nachbargrundstück bereits ein Gebäude steht oder

îu Ausführung begriffen ist, genügt für ein zukünftiges
stkbäude die Einhaltung eines Grenzabstandes von drei
Zehntel der Höhe des neuen Gebäudes, auch wenn dabei

^Ut kleinerer als im vorhergehenden Absatz geforderter
kebüudeabstand sich ergibt; es sind jedoch Mindestabstände
"u 3 m bezw. 4 m einzuhalten. Für das bestehende

yäer begonnene Gebäude kommt dabei ein Abstand in
Anrechnung, der einem Viertel der Gebaudehöhe entspricht,

er wenigstens 3 m beträgt.
4. Ju Ausnahmefällen, z. B. in alten Quartieren

^er wo eine Überbauung oder ein Umbau nach diesen

Äfften „jcht möglich ist und andere Gründe privat-
Wichen, gesundheitlicher, feuerpolizeilicher oder ästhe-

Maßgebende Höhe: (8,20 st- 7,40) st- (^ st- 170)

--- 7,80 st- 3,25 --- 11,05 m

stens 7 m bezw. 6 m und unter der Bedingung einer
architektonisch hübschen Durchbildung der äußern Gestalt.
Der Grenzabstand darf nur dann kleiner sein, wenn
trotzdem der Gebäudeabstand von 10 m gesichert ist.

6. Ein allfälliges Mehrmaß an Gebäudeabständen
fällt auf diejenige Liegenschaft, -auf der die betreffenden
Bauten erstellt werden, sodaß der anstoßende Nachbar
nicht mehr als die im ersten Absatz geforderten Grenz-
abstände einzuhalten hat.

b) Für Hintergebäude gilt:
1. Bewohnte Hinter- oder Nebengebäude haben be-

züglich Abstand, Höhe usw. die gleichen Bestimmungen
einzuhalten wie Hauptgebäude.

2. Unbewohnte Hinter- oder Nebengebäude müssen
von Hauptgebäuden oder von andern unbewohnten Hinter-

OH OO
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unb Stebengebüuben roenigftenf 4 m Slbftanb babeit ; bie
SBait£)öIje barf baf Stnbertt)albfact)e bef S3auabftanbe§
unb ba§ .£)öd)ftmaf; non 8 m nicfjt überfteigen.

SSorbautcn an öcn ^Çoffaôctt.
Offene 33atfone unb ©erraffen, foroie 23orbäd)er,

Sauben, ©reppen, bürfen über Seitem unb öinteviuänben
t)öcb)ften§ auf einen drittel ber ©ebäubetänge unb um
einen ©rittet beb ©renjabftanbef oorfpringen; bie ffir=

ftettung ift jeboct) nur geftattet unter ber 33eb.ingung
einer arctjiteftonifdj tjübfctjen ©urcfjbilbung. fyür Heinere

mittlere .öätje ber anftojjenben ©rboberftädje in 9tect)nutt0

ju nehmen.
3. ©§ wirb gemeffen mie folgt:
a) Stuf, ber ©iebetfeite bi§ jur fjatben @iebett)ö^'

mafjgebenb ift bie girfttinie (Stbbitbung 3, SBeftfeite)-

») Stuf ber ©rauffeite bib pm Schnitt ber ©ebäubc-

manb buret) Dbert'ante ©adjgefimf (Stbbitbg. 1).

c) .fpat ein fpauf auf einer (Seite einen .fpauptgie^''
ber auf ®act)gefim§t)öt)e roenigftenf einen ©rittet bet

$affabenbreite einnimmt, unb baneben ©rauffeite, fo g>"

Storbfeite
Ül&btlbmtfl 3

äJiapgebenbe §ö£)e: 10,20 + y + 1,90)

10,20 + 2,45 12,65~m

©itbfeite
ÜlbbUbmifl 4

9Jîa|gebenbe §iüje: 0 (10,20 + 8,90) +
9,55 -f- 3,50 13,05 m

Dftfeitc

Of Er
xL N

n
1 inni

prirT0ï\
nn

y 3

D

nnrn

û tr
S
S

SJtafsgebenbe pX 10,20 + *
(2,40 + ^)

10,20 + 2,60 12,80 m

bauten otjne geuerftätten, raie ©artenpufetjen, Detter*
eingänge unb bergt., tarnt ber steine ©emeinberat SIu§=

natpnen non ben uorgefdjriebenen ©ebäube= unb ©ten(=
abftänben geftatten.

SReffmig ber ©cbäitöcplje, ©adjneißUttft.
1. ©ie |)öt)e eineb ©ebäubef roirb gemeffen oott ber

(firboberftäetje ober, bei erf)öt)ter Sage über ber Strafe,
non ber Strafienïrone auf.

2. £at bie Straffe tangf bef ©ebäubef eine ungleiche
Skeite ober bie anftoffenbe ©rboberftäcfje eine anfteigenbe
•Öötientage, fo ift bei ber SDteffung ber jutäffigen ©ebäube=
t)öt)e ber bitrrf)frf)nittticf)e Stautinicnabftanb bejra. bie

SOinpgebenbe §öl»e : 10,20 + 2,60 12,80 m

ber SDtittetmert ber nact) a unb b beftimmten
(Stbbitbg. 3 unb 7), aufgenommen:

d) Siegt SDtitte <35iebetf)ö£)e tiefer atf bie nad) b

ftimmte ^»ötje ber ©rauffeite, fo fommt bie ©iebetnw'
nic£)t in 33etract)t. (Stbbitb. 6, Oftfeite.)

SSorbetjatten bleiben bie SSeftimmungen in (XX "*•

4. SBirb baf ©ebäube bif auf bie plaffige fpoty f*'
ftettt, fo barf bei bett ©rauffeiten bie ©adfneigung
Steigung pr SBagredjten um einen tjatben rechten SBtm''.
nic£)t überfteigen. 33ei geringerer fpötje ift innerbatb
norbejeidjneten ©renp eine fteitere Steigung bef ©oabf
unb bie Stnbringung oon Stufbauten, raie Guerpuu '

©iebet, ©ürnte unb bergt, geftattet.
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und Nebengebäuden wenigstens 4 m Abstand haben; die

Bauhöhe darf das Anderthalbfache des Bauabstandes
und das Höchstmaß von 8 m nicht übersteigen.

Vorbauten an den Fassaden.
Offene Balköne und Terrassen, sowie Vordächer,

Lauben, Treppen, dürfen über Seiten- und Hinterwänden
höchstens auf einen Drittel der Gebäudelänge und um
einen Drittel des Grenzabstandes vorspringen; die Er-
stellung ist jedoch nur gestattet unter der Bedingung
einer architektonisch hübschen Durchbildung. Für kleinere

mittlere Höhe der anstoßenden Erdoberfläche in Rechnung

zu nehmen.
3. Es wird gemessen wie folgt:
a) Aus der Giebelseite bis zur halben Giebelhöhe'

maßgebend ist die Firstlinie (Abbildung 3, Westseite)'

o) Auf der Trausseite bis zum Schnitt der Gebäude'

wand durch Oberkante Dachgesims (Abbildg. 1).

e) Hat ein Haus auf einer Seite einen Hauptgiebel,
der aus Dachgesimshöhe wenigstens einen Drittel der

Fassadenbreite einnimmt, und daneben Trausseite, so gut

Nordseite
Abbildung Z

Maßgebende Höhe: 10,20 4- (^ -p t.W)

---- 10,20 4- 2.4S --- 12,0ö'm

Südseite
Abbildung 4

Maßgebende Höhe:
-à-

(10,20 4- 8,90) -s-

— 9,05 -p 8,50 — 13,0Z m

Ostseitc

a ^ ^"N--Nl >4

NI4

^ m O
5
S

Maßgebende Höhe: 10,20 4- ^ (2,40 -p

10,20 4- 2,00 ---- 12,80 m

Bauten ohne Feuerstätten, wie Gartenhäuschen, Keller-
eingänge und dergl., kann der Kleine Gemeinderat Aus-
nahmen von den vorgeschriebenen Gebäude- und Grenz-
abständen gestatten.

Messung der Gebäudehöhe, Dachneigung.
1. Die Höhe eines Gebäudes wird gemessen von der

Erdoberfläche oder, bei erhöhter Lage über der Straße,
von der Straßenkrone aus.

2. Hat die Straße längs des Gebäudes eine ungleiche
Breite oder die anstoßende Erdoberfläche eine ansteigende
Höhenlage, so ist bei der Messung der zulässigen Gebäude-
höhe der durchschnittliche Baulinienabstand bezw. die

Maßgebende Höhe: 10,20 -p 2,00 — 12,80 m

der Mittelwert der nach u und l> bestimmten
(Abbildg. 3 und 7), ausgenommen:

<i) Liegt Mitte Giebelhöhe tiefer als die nach b

stimmte Höhe der Traufseite, so kommt die Giebeln«!'
nicht in Betracht. (Abbild. 6, Ostseite.)

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen in Ziffer 4
4. Wird das Gebäude bis aus die zulässige Höhe

stellt, so darf bei den Träusseiten die Dachneigung
Steigung zur Wagrechten um einen halben rechten W««st
nicht übersteigen. Bei geringerer Höhe ist innerhalb de'

vorbezeichneten Grenze eine steilere Neigung des DsNbst'
und die Anbringung von Aufbauten, wie Querhäust '

Giebel, Türme und dergl. gestattet.
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©iibfeite
•Kbbilïmug 5

Dftfeitc

y OQ

QJDQ
§'
s

.A.Q.Ü.:

D
OD OD

OD DO

00 OD go

SRafsgebeitbe §ölie: 10,00 + -i- y 0)

10,00 + 1,70 11,70 m

Dftféite
3(bbi(bititg 6

SOlaftgobeitbe Sjötje: 10,00 y y y g,20)

10,00 + 3,70 13,70 "m

©ttbfette

59?«figebenbe §Bf)e: y (9,20 y 9,80) + 3,60 13,10

Sßeftfeite
aibbUbujtfl y

©ïafsgebenbc £>ß[)e: 9,20 y 3,60 12,80

©nbfeite

m

'8ÛÛ
§
K-

ni]

SUaftgebcnbe ôôïje: y (8,40 y 7,60) + -y (y- + 0)

+ 8,00 + 1,85 9,81 m

r
5- Sluffet 23erecï)nuitg fallen einfache ftebenbe ®acf)=

| flier, fpfeiterbeîrônungen, ©iebelcerjierungen, ©cl)orn=
Mîtne itub bergl., fofern beren breite ptfatttmen niclft

m v olS ein drittel ber ©ebciitbelünge einneljmen. ®ie
bette biefer Bauteile inirb gemeffen auf ber £>öl)e be§

äftafsgebctibe £>ui)c: 7,60 -f i- (1,80 y y5) 7,60 y 2,95

10,55 m

®acl)gefttnfe§ ftejielfungSmeife im (Schnitt mit ber ®acf)=
fladje (9lbbilbg. 1, (St'ibfeite).

Œinige Seifgiele finb iit ben 2lbbilbungen 1—7 bar=
gefiellt. K. K.

Jllustr. schwetz. Haudw. -Zeitung („Meisterblatt") 225

Südseite
Abbildung 3

Ostseite

H! s

M Oll

M M
m

Maßgebende Höbe: 10,00 -s- -p 0>

10,00 -p 1,70 -- 11,70 m

Ostseite
Abbildung <»

Maßgebende Höhe: 10,00 -s- 4^ 3,20)

1(^t,0 -i- 3,70 ^"l3,70^m

Südseite

Maßgebende Höhe: (9,20 -p 9,30) -s- 3,60 --- 13,10

Westseite
Abbildung 7

Maßgebende Höhe: 9,20 -s- 3,60 ^12,80

Südseite

M

ü!
Z
tv

mm

Maßgebende Höhe: ^ (8,40 -s- 7.60) P (-^ ^ ^
-ß 8,00 -i- 1,85 ^ 9,81 m

Außer Berechnung fallen einfache stehende Dach-
f chter, Pfeilerbekrönungen, Giebelverzierungen, Scharn-
> eine und dergl., sofern deren Breite zusammen nicht

^ehr als ein Drittel der Gebäudelänge einnehmen. Die
rette dieser Bauteile wird gemessen auf der Höhe des

Maßgebende Höhe: 7,60 -p (ll80 -s- ^^) 7,60 -p 2,95

— 10,55 m

Dachgesimses beziehungsweise im Schnitt mit der Dach-
stäche (Abbildg. 1, Südseite).

Einige Beispiele sind in den Abbildungen 1—7 dar-
gestellt. x.
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